Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 24.05.2023

16. Satzung
zur Anderung der Satzung der
Zusatzversorgungskasse der Stadt Koln

vom 12. Mai 2023

Der Rat der Stadt KéIn hat am 23.03.2023 aufgrund des § 13 Absatz 2 Satz 2 des
Gesetzes Uber die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
im Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.11.1984
(GV NRW S. 694) folgende Satzung beschlossen:

§1

Anderung der Satzung

Die Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Koln vom 16.10.2002
(ABI. Stadt KéIn 2002, S. 439) — zuletzt gedndert durch die 15. Anderungssatzung
vom 03.05.2018 (ABI. Stadt Kdln 2018, S. 219) — wird wie folgt geandert:
1. Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschriftangabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:
,§ 14 Beendigung der Mitgliedschaft sowie Personaliibergang und ihre
Rechtsfolgen*
b) Die Uberschriftangabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
»,§ 15 Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden aus dem Abrechnungs—
verband [“
c) Die Uberschriftangabe zu § 15b wird wie folgt gefasst:
,§ 15b Erstattungsmodell mit Schlusszahlung“
d) Nach der Uberschriftangabe zu § 15b werden folgende Uberschriftangaben
eingefugt:
»,§ 15c Finanzieller Ausgleich bei Personallibergang“

,§ 15d Kosten der versicherungsmathematischen Gutachten®

2.  § 2 wird wie folgt geandert:
Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,2Die, in Abweichung von der geschlechterumfassenden Sprache, in dieser
Satzung in ménnlicher Form gefiihrten Funktionsbezeichnungen und Begriffe
ergeben sich durch direkten gesetzlichen Bezug und gelten fiir alle Geschlechter
entsprechend.”
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3.  § 5 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

1In geeigneten Féllen ist eine Abstimmung durch schriftliche Umfrage
zulassig.”

Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefugt:

,'Die Kassenleitung kann bestimmen, dass Mitglieder des Kassen—
ausschusses und ihre Stellvertretungen per Bild-Ton-Ubertragung an
Sitzungen teilnehmen kénnen (hybride Sitzung). 2Die Kassenleitung kann
unter dem Vorbehalt des nachfolgenden Satzes auch bestimmen, dass
sémtliche Mitglieder des Kassenausschusses und ihre Stellvertretungen
ausschlieBlich per Bild-Ton-Ubertragung an Sitzungen teilnehmen kénnen
(digitale Sitzung). 3Digitale Sitzungen sind Ausnahmeféllen wie
Katastrophen, einer epidemische Lage oder anderer Notsituationen
vorbehalten. 4Sofern eine Sitzung als hybride oder digitale Sitzung
stattfinden soll, teilt die Kassenleitung dies in der Regel mit der Einladung
mit und stellt dabei die Zugangsdaten zur Verfiigung. °Bei einer hybriden
oder digitalen Sitzung gelten per Bild-Ton-Ubertragung teilnehmende
Gremienmitglieder als anwesend im Sinne von Absatz 7 Satz 1.”

§ 12 wird wie folgt geandert:

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 15 Absatz 4 und § 15a Absatz 2 gelten
entsprechend”durch die Worter ,§§ 15 Absatz 4, 15a Absatz 2 bis 6 gelten
entsprechend” ersetzt.

4.
5,
a)
b)
6.
a)
b)

§ 12a wird wie folgt geandert:

In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,§ 15 Absatz 6 Satz 1 zweiter Halbsatz"
durch ,§ 12 Absatz 5 Satz 4“ ersetzt.

In Absatz 7 wird die Angabe ,§ 15 Absatz 6 Satz 3" durch ,§ 15c Satz 4“
ersetzt.

§ 14 wird wie folgt geandert:

Die Uberschriftangabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:

,§ 14 Beendigung der Mitgliedschaft sowie Personaliibergang und ihre
Rechtsfolgen*

Nach Absatz 5 werden folgende Absatze eingefugt:

»(6) Im Falle des Ausscheidens aus der Kasse richtet sich der vom
ausgeschiedenen Mitglied zu zahlende finanzielle Ausgleich nach den
§§ 15 bis 15b sowie § 15d.“
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»(7) Im Falle eines Personaliibergangs von einem Mitglied im
Abrechnungsverband | zu einem Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist,
richtet sich der finanzielle Ausgleich gegen das libertragende Mitglied
nach § 15¢.“

7.  § 15 wird wie folgt geandert:

g9)

)

In der Uberschrift wird das Wort ,beim* durch das Wort ,bei* ersetzt.

In Absatz 1 werden nach dem Wort ,Pflichtversicherung® die Woérter ,die
dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind,“ angefugt.

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,'Der finanzielle Ausgleich ist in Form des Ausgleichsbetrags (§ 15a) zu
leisten, sofern sich das ausgeschiedene Mitglied nicht innerhalb von sechs
Monaten nach Zugang der schriftlichen Mitteilung der Kasse (iber die Hohe
des Ausgleichsbetrags und (ber die auf den maximalen Zeitraum
prognostizierten Betrdge nach dem Erstattungsmodell geméani § 15b
(j&hrliche Aufwendungen und Ausgleichsbetrag am Ende des Erstattungs—
zeitraums (Schlusszahlung)) durch schriftliche Erklérung gegentiiber der
Kasse fiir das Erstattungsmodell mit Schlusszahlung unter Angabe des
gewaéhlten Erstattungszeitraums entscheidet.”

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,2Die Berechnung des Ausgleichsbetrags und der prognostizierten Betrédge
nach dem Erstattungsmodell mit Schlusszahlung erfolgt durch ein
versicherungsmathematisches Gutachten des Verantwortlichen Aktuars,
dem die mal3geblichen Barwertfaktorentabellen nach § 15a Absatz 3
beigefiigt sind, und das die Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied
zusammen mit dieser Mitteilung dbermittelt.”

Die Satze 3 bis 6 in Absatz 2 werden gestrichen.

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefugt:

»(3) Zur Abschétzung der wirtschaftlichen Folgen im Falle eines kiinftigen
Ausscheidens ist das Mitglied jederzeit berechtigt, sich den zu einem von
ihm bestimmten Stichtag voraussichtlich zu zahlenden Ausgleichsbetrag
sowie die prognostizierten Betrdge nach dem Erstattungsmodell mit
Schlusszahlung errechnen zu lassen; § 15a und § 15b gelten
entsprechend.”

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

In dem neuen Absatz 4 werden nach dem Wort ,entsprechend” die Worter
»---Solange bis der finanzielle Ausgleich vollstédndig erbracht ist.” eingefugt.

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5.
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k)
1)

Der neue Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»*Die hinzuzurechnenden Verpflichtungen nach Satz 2 vermindern sich um
Jjeweils ein Zwanzigstel fiir je zwélf der in der Zeit zwischen dem Beginn
und dem Ende der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband | zuriickgelegten
vollen Monate.“

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Der bisherige Absatz 6 wird gestrichen.

8.  § 15a wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter , auf ihr lastenden” durch die Worter
L,ihm zuzurechnenden* ersetzt.

In Absatz 1 Satz 2 Buchst. a wird das Wort ,maBgebenden” durch das Wort
»,maligeblichen” ersetzt.

In Absatz 1 Satz 2 Buchst. b werden nach dem Wort ,Anwartschaften®
folgende Warter eingefugt: ,; eine Anwartschaft ist dann unverfallbar, wenn
die Wartezeit nach § 32 effiillt oder Unverfallbarkeit nach dem
Betriebsrentengesetz eingetreten ist.”

In Absatz 1 Satz 3 werden die Worter ,,des Ausscheidens” durch die Worter
,ader Beendigung der Mitgliedschaft® ersetzt.

Absatz 1 Satz 4 (alt) wird gestrichen. Satz 5 wird zu Satz 4.
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,(2) 'Der Verantwortliche Aktuar errechnet den Barwert fiir die
Verpflichtungen nach Absatz 1 anhand der zum Zeitpunkt der Beendigung
der Mitgliedschaft malBgeblichen Barwertfaktorentabelle nach Absatz 3.
2Die Berechnung des Barwerts erfolgt fiir Versicherte, indem die
Versorgungspunkte mit dem Messbetrag nach § 33 Absatz 1, dem Faktor
12 und dem Faktor der Barwertfaktorentabelle fiir den Status ,,Aktive/r”
unter Berticksichtigung des jeweiligen versicherungstechnischen Alters
multipliziert werden. 3Fiir Betriebsrentner wird der Barwert ermittelt, indem
der Monatsbetrag der Rente ohne Bertlicksichtigung von Nichtzahlungs-
und Ruhensregelungen mit dem Faktor 12 und dem Faktor der Barwert—
faktorentabelle flir den Status ,Altersrentner/in®, ,Erwerbsminderungs—
rentner/in®, ,Witwe/r“ beziehungsweise ,Waise*“ unter Berlicksichtigung des
jeweiligen versicherungstechnischen Alters multipliziert wird. “Das
versicherungstechnische Alter ist das Lebensjahr, das an dem Geburtstag,
der dem Berechnungsstichtag am néchsten liegt, vollendet wird
beziehungsweise wurde.
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9)

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,'Die Barwertfaktorentabellen sind vom Verantwortlichen Aktuar jahrlich fiir
das Folgejahr nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
zu erstellen. 2Das Gutachten zur Herleitung der maf3geblichen Barwert—
faktorentabellen wird dem ausgeschiedenen Mitglied auf Verlangen zur
Verfiigung gestellt. 3Die fiir die Ermittlung der Barwertfaktoren wesentlichen
Berechnungsparameter sind der Rechnungszins, die biometrischen
Rechnungsgrundlagen sowie die jahrliche Anpassung der Betriebsrenten.
4Als Rechnungszins ist eine Verzinsung in Héhe des in der Deckungs—
riickstellungsverordnung festgelegten Héchstzinssatzes zugrunde zu legen.
5Als biometrische Rechnungsgrundlagen sind die Richttafeln
Zusatzversorgung-Pflichtversicherung (RTZV-P) zu verwenden. SAuf
Verlangen stellt die Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied die RTZV-P
Tafeln zur Verfligung. "Die Berticksichtigung der jahrlichen Anpassung der
Betriebsrenten erfolgt nach § 37.“

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,Flr die Berechnung des Ausgleichsbetrags (ibermittelt die Kasse die
erforderlichen Bestandsdaten an den Verantwortlichen Aktuar. 2Sofern die
fur die Berechnung erforderlichen Daten nach § 13 Absatz 3 und 6 noch
nicht vorliegen, hat das ausgeschiedene Mitglied diese der Kasse
unverziiglich mitzuteilen. 3SKommt das ausgeschiedene Mitglied seiner
Verpflichtung aus Satz 2 trotz Aufforderung und nachfolgender Mahnung
nicht oder nicht umfassend nach, kann die Kasse das versicherungs—
mathematische Gutachten nach § 15 Absatz 2 Satz 2 auf Grundlage der
bei der Kasse bereits vorliegenden und vom Verantwortlichen Aktuar auf
den Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft anzupassenden
Bestandsdaten beauftragen. “Der auf den Zeitpunkt der Beendigung der
Mitgliedschaft berechnete Ausgleichsbetrag wird vom Tag nach
Beendigung der Mitgliedschaft bis zum Ende des Folgemonats nach
Erstellung des versicherungsmathematischen Gutachtens mit dem
Rechnungszins des Absatz 3 Satz 4 aufgezinst.”

Nach Absatz 4 werden folgende Absatze eingefugt:

,(5)'Die Kasse fordert den Ausgleichsbetrag vom ausgeschiedenen
Mitglied schriftlich an. 2Er ist innerhalb von sechs Monaten nach Zugang
der Mitteilung nach § 15 Absatz 2 Satz 1 zu zahlen.*

»(6) Weitere Festlegungen zu sémtlichen Berechnungsparametern sowie
der Berechnungsmethode regeln die durch den Kassenausschuss
beschlossenen Durchfiihrungsvorschriften zu §§ 15a ff. abschliel3end.”
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a)

b)

§ 15b wird wie folgt geandert:

In der Uberschrift werden hinter dem Wort , Erstattungsmodell“ die Wérter
»mit Schlusszahlung” angefugt.

In Absatz 1 Satz 1 werden die Wérter ,Auf Verlangen des ausgeschiedenen
Mitglieds hat dieses” durch die Woarter ,Wéhlt das ausgeschiedene Mitglied
nach § 15 Absatz 2 Satz 1 das Erstattungsmodell, hat es” sowie die Worter
,ades Ausscheidens” durch die Woarter ,,der Beendigung der Mitgliedschaft®
ersetzt.

In Satz 1 werden die Worter ,nach Absatz 2“ durch die Worter ,nach Absatz
4“ ersetzt.

Dem Satz 1 wird folgender Satz 2 angefugt:

,2Nach Ende des Erstattungszeitraums hat das ausgeschiedene Mitglied fiir
die ihm zu diesem Zeitpunkt dann noch zuzurechnenden Verpflichtungen
einen Ausgleichsbetrag nach § 15a, der mit den zu diesem Zeitpunkt
mal3geblichen Berechnungsparametern berechnet wird, zu zahlen
(Schlusszahlung).”

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,'Insolvenzféhige Mitglieder kbnnen das Erstattungsmodell nur dann
wéhlen, wenn sie innerhalb des in § 15 Absatz 2 genannten Zeitraums ein
Sicherungsmittel in Hohe des geméal3 § 15a berechneten Ausgleichsbetrags
beibringen. 2Hierzu zéhlen insbesondere:

(a) eine unwiderrufliche Verpflichtungserklarung einer oder mehrerer
juristischer Personen des 6ffentlichen Rechts, deren
Insolvenzfahigkeit durch Gesetz ausgeschlossen ist,

(b) eine unwiderrufliche Deckungszusage eines im Inland zum
Geschéftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmens oder

(c) eine selbstschuldnerische Bankblirgschaft eines im Inland zum
Geschéftsbetrieb zugelassenen und mit einer Institutssicherung
versehenen Kreditinstituts.

3Das ausgeschiedene Mitglied hat ein solches Sicherungsmittel binnen drei
Monaten ab dem Eintritt der Insolvenzféhigkeit auch dann beizubringen,
falls erst wéhrend des Erstattungszeitraums Insolvenzfahigkeit eintritt.
4Wird das Sicherungsmittel nicht beigebracht, ist die Kasse berechtigt, den
sich zu diesem Zeitpunkt ergebenden Ausgleichsbetrag nach § 15a zu
verlangen. °Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend.”
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e)

f)

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

LAUf Verlangen des ausgeschiedenen Mitglieds oder der Kasse erfolgt
wéhrend des Erstattungszeitraums geméal3 Absatz 1 eine Neuberechnung
des Ausgleichsbetrags nach § 15a mit den zu diesem Zeitpunkt
mallgeblichen Berechnungsparametern und eine entsprechende
Anpassung des Sicherungsumfangs fir die zu diesem Zeitpunkt dem
ausgeschiedenen Mitglied noch zuzurechnenden Verpflichtungen ab dem
Zeitpunkt der Neuberechnung.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,'Die Aufwendungen der Kasse aus der Pflichtversicherung nach Absatz 1
Satz 1 sind die von der Kasse erfiillten Anspriiche von Betriebsrenten—
berechtigten geméal3 § 15a Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a, soweit es sich um
Anspriiche handelt, die dem ausgeschiedenen Mitglied zuzuordnen sind
und nicht unter § 15 Absatz 5 Satz 2 fallen. 2Die Erh6hung und
Verminderung dieser Aufwendungen ist in den Durchflihrungsvorschriften
zu §§ 15 ff. geregelt.”

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»'Auf Antrag des ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt die Schlusszahlung vor
Ablauf des von ihm gewéhlten Erstattungszeitraums. 2Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.”

Nach Absatz 5 werden folgende Absatze eingefugt:

,(6) 'Die laufenden jahrlichen Erstattungsbetrdge nach Absatz 1 Satz 1
sind vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils innerhalb eines Monats nach
Zugang der schriftlichen Mitteilung der Kasse (ber die im Vorjahr
geleisteten Aufwendungen zu zahlen. 2Ist das ausgeschiedene Mitglied mit
einer Zahlung mehr als drei Monate im Verzug, ist die Kasse berechtigt,
den Erstattungszeitraum vorzeitig zu beenden und den sich zu diesem
Zeitpunkt ergebenden Ausgleichsbetrag nach § 15a zu verlangen. 3In
diesem Fall ist der Ausgleichsbetrag entsprechend Absatz 1 Satz 2 zu
ermitteln und vom ausgeschiedenen Mitglied nach Zugang der schriftlichen
Mitteilung lber die Forderung unter Beifliigung der
versicherungsmathematischen Berechnung des Verantwortlichen Aktuars
mit sofortiger Félligkeit an die Kasse zu zahlen.”

»(7) 'Die Kasse fordert den sich nach Ende des Erstattungszeitraums nach
Absatz 1 Satz 2 ergebenden Ausgleichsbetrag (Schlusszahlung) unter
Beifligung der versicherungsmathematischen Berechnung des
Verantwortlichen Aktuars vom ausgeschiedenen Mitglied schriftlich an.

2Er ist innerhalb von drei Monaten nach Zugang der schriftlichen
Zahlungsaufforderung der Kasse zu zahlen.*”
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10.

11.

12.

Nach § 15b wird folgender § 15c eingeflugt:
,§ 15¢ Finanzieller Ausgleich bei Personaliibergang

"Werden von einem Mitglied im Abrechnungsverband | Arbeitsverhéltnisse auf
einen Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, (ibertragen oder aufgrund einer
zwischen dem Mitglied und dem anderen Arbeitgeber geschlossenen
Vereinbarung von diesem Arbeitgeber Arbeitsverhéltnisse mit ausgeschiedenen
Pflichtversicherten des Mitglieds begriindet, so ist das Mitglied verpflichtet, fiir
die ausgeschiedenen Pflichtversicherten und die dem (ibergegangenen Bestand
zuzuordnenden Anspriiche und Anwartschaften einen anteiligen finanziellen
Ausgleich nach § 15a oder § 15b zu leisten. 2Kann nicht festgestellt werden,
welche Anspriiche und Anwartschaften dem (bergegangenen Bestand
zuzuordnen sind, so gilt § 12 Absatz 5 Satz 4 entsprechend. 3Satz 1 gilt nicht,
wenn der andere Arbeitgeber eine Vereinbarung nach § 12 Absatz 5
geschlossen hat. “Die Kasse kann von der Erhebung eines finanziellen
Ausgleichs mit Zustimmung des Kassenausschusses absehen, wenn hiermit
keine wesentlichen Ausfélle verbunden sind.*

Nach § 15c wird folgender § 15d eingeflugt:
,§ 15d Kosten der versicherungsmathematischen Gutachten

Die Kosten der versicherungsmathematischen Gutachten nach §§ 15 bis 15c hat
das ausgeschiedene Mitglied beziehungsweise Mitglied zu tragen; die Kosten fiir
die Erstellung der Gutachten (ber die Barwertfaktorentabellen nach § 15a
Absatz 3 sowie einer durch die Kasse gemal3 § 156b Absatz 3 veranlassten
Neuberechnung trégt die Kasse.”

§ 44 wird wie folgt geandert:
Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) 'Soweit der Versorgungsausgleich nach dem analogen Quasisplitting
durchgefiihrt wurde, berechnet sich der Kiirzungsbetrag, indem der
Begriindungsbetrag der familiengerichtlichen Entscheidung durch den aktuellen
Rentenwert zum gesetzlichen Ehezeitende dividiert und mit dem aktuellen
Rentenwert zum Rentenbeginn vervielfacht wird. 2Dieser Klirzungsbetrag wird
entsprechend der Entwicklung des aktuellen Rentenwerts angepasst.*Wurde im
familiengerichtlichen Urteil in Entgeltpunkte (Ost) tenoriert, ist der entsprechende
aktuelle Rentenwert (Ost) zu verwenden. 3In den Féllen mit einem Rentenbeginn
vor dem 1. Februar 2018 erfolgt die Berechnung des Klirzungsbetrags nach Satz
1 bis 3 nur auf Antrag der/des Betriebsrentenberechtigten. “Bei einer Abfindung
errechnet sich der Abfindungsbetrag aus dem unter Beriicksichtigung des
durchgefiihrten Versorgungsausgleichs geklrzten Betrag der Betriebsrente.
Dies gilt auch dann, wenn die Betriebsrente vor der Abfindung noch ungekdirzt
zu zahlen war.”
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13.

14.

15.

§ 55 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1a Satz 3 wie folgt gefasst:

,°§ 14 Abs 3, 5 und 6 gelten entsprechend; der finanzielle Ausgleich ist dem
Abrechnungsverband, aus dem das Mitglied ausgeschieden ist, zuzufiihren.*

§ 59 wird wie folgt geandert:
a) Nach § 59 Absatz 3 Satz 1 werden folgende Satze 2 und 3 eingefugt:

,’Reicht diese Malinahme nicht aus, kann die Kasse von den Mitgliedern der
Kasse einen zusatzlichen Beitrag zum Ausgleich des Fehlbetrags, zur Bildung
einer Ruckstellung fur die Starkung der Deckungsruckstellung, um langfristig
versicherungsmathematisch angemessene Sicherheitsmargen in den bilanziellen
Rechnungsgrundlagen zu gewahrleisten, und zur vollstandigen Bildung der
Verlustriicklage des Abrechnungsverbands erheben. 3Der zusatzliche Beitrag
kann insbesondere auf der Grundlage der Summe der
zusatzversorgungspflichten Entgelte des Mitglieds oder anhand des
Verhaltnisses des Anteils des Mitglieds am Fehlbetrag zum gesamten Fehlbetrag
erhoben werden.”

b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4.
c) Nach § 59 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingeflgt:

»(4) 'Die MaBnahmen nach Absatz 3 werden auf Vorschlag des
Verantwortlichen Aktuars vom Kassenausschuss beschlossen. 2Der zusétzliche
Beitrag geméal3 Absatz 3 Satz 2 wird fiir die Dauer von maximal finf Jahren
festgesetzt. 3Eine erneute Festsetzung bedarf des Beschlusses durch den
Kassenausschuss.“

§ 79 wird wie folgt geandert:
a) Die Absatze 1 und 2 werden gestrichen.
b) Absatz 3 (alt) wird zu dem neuen Absatz 1 und wie folgt geandert:

,Fir die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem Inkrafttreten dieser
Bestimmung in der Fassung der 16. Satzungsénderung ausgeschiedenen
Mitglieder gelten die §§ 15 bis 15d in der Fassung der 16.
Satzungsénderung mit folgenden Besonderheiten:

a) 1§ 15a Absatz 3 gilt mit der Mal3gabe, dass die zum Zeitpunkt der
Beendigung der Mitgliedschaft mal3geblichen Berechnungsparameter
zu berticksichtigen sind. 2Samtliche Berechnungsparameter sowie die
Berechnungsmethode regeln die durch den Kassenausschuss
beschlossenen Durchftihrungsvorschriften zu §§ 15a ff. abschliel3end.
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b)

"Hat das ausgeschiedene Mitglied den bisherigen Ausgleichsbetrag
nicht oder nicht vollstédndig gezahlt und wéahlt es nicht das
Erstattungsmodell mit Schlusszahlung, hat es den Ausgleichsbetrag
gemé&l Buchstabe a) abzliglich des Anteils, den es bereits gezahlt
hat, zu bezahlen. 2Dieser Betrag ist ab dem Zeitpunkt des Ablaufs des
Monats nach Mitteilung der Héhe des bisherigen Ausgleichsbetrags
Jéhrlich in Héhe der jeweiligen jéhrlichen Inflationsrate in Deutschland
bis zum Zahlungseingang bei der Kasse zu verzinsen (erzielbare
Nutzungen). 3Die Kasse teilt dem ausgeschiedenen Mitglied die Héhe
der nach Satz 1 und 2 noch ausstehenden Forderungen schriftlich mit.
“Der Ausgleichsbetrag ist innerhalb von sechs, die erzielbaren
Nutzungen nach Satz 2 sind innerhalb von drei Monaten nach Zugang
der schriftlichen Forderungsmitteilung der Kasse vom
ausgeschiedenen Mitglied zu begleichen.

'Flir das Erstattungsmodell gelten §§ 15, 15b und 15c mit folgenden

MalRgaben:

aa) 'Die Frist zur Ausiibung des Wahlrechts gemal3 § 15 Absatz 2
beginnt am Tag nach Zugang der auf Grundlage dieser
Satzungsénderung (bermittelten schriftlichen Mitteilung der
Kasse lber die Hohe des Ausgleichsbetrags sowie der Betrage
nach dem Erstattungsmodell mit Schlusszahlung. 2Dieser
Mitteilung wird ein versicherungsmathematisches Gutachten
entsprechend § 15 Absatz 2 Satz 2 beigeftigt.

bb) Ist der Ausgleichsbetrag bereits teilweise oder vollumfanglich
gezahlt worden, wird dieser zuzliglich einer Verzinsung in Héhe
der im Abrechnungsverband | seit dem Zeitpunkt der Zahlung
des Ausgleichsbetrags erzielten laufenden
Durchschnittsverzinsung der Kasse dem ausgeschiedenen
Mitglied unter Verrechnung nach Doppelbuchst. cc Satz 2
zuriickgewéhrt.

cc) 'Der Zeitraum fiir die Erstattung kiinftiger Aufwendungen der
Kasse gemal3 § 15b Absatz 4 beginnt mit dem Monat, der der
Entscheidung des Mitglieds fiir die Wahl des Erstattungsmodells
folgt. 2Die in der Zeit vom Ausscheiden bis zum Beginn des
Erstattungszeitraums bereits erbrachten Aufwendungen der
Kasse (§ 15b Absatz 4) zuziglich Verwaltungskosten in Héhe
von 2 v.H. sind als Einmalbetrag vom ausgeschiedenen Mitglied
zu erstatten. 3Der Einmalbetrag ist dabei jahrlich um die Héhe
der jeweiligen jéhrlichen Inflationsrate in Deutschland zu
erhéhen. *Dieser nach den Sétzen 2 und 3 ermittelte
Einmalbetrag wird mit einem geméal Doppelbuchstabe bb
zurtickzuzahlenden und verzinsten Ausgleichsbetrag verrechnet.
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5Soweit dies nicht méglich ist, wird der noch verbleibende
Einmalbetrag (iber den gesamten Erstattungszeitraum auf die
nach § 16b Absatz 1 zu erbringenden Zahlungen gleichméafig
verteilt. °Die Kasse teilt dem ausgeschiedenen Mitglied die Héhe
der gegebenenfalls noch ausstehenden Forderungen schriftlich
mit. “Diese sind innerhalb eines Monats nach Zugang der
Forderungsmitteilungen vom ausgeschiedenen Mitglied zu
begleichen. 8Ergibt sich bei der Verrechnung nach Satz 4 fiir das
ausgeschiedene Mitglied ein Guthaben, zahlt die Kasse dieses
an das ausgeschiedene Mitglied aus.”

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

SWurde zwischen dem 1. Januar 2002 und dem Inkrafttreten dieser
Bestimmung in der Fassung der 16. Satzungsénderung nach

§ 15 Absatz 3a in einer bis zum 28. Juli 2011 geltenden Fassung oder nach
§ 12a Absatz 1 in einer bis zum 1. Mérz 2013 geltenden Fassung
beziehungsweise nach § 15a Absatz 5 in der Fassung der

12. Satzungsénderung vom 13. November 2013 Personal auf einen
Arbeitgeber lbertragen, der nicht Mitglied im Abrechnungsverband | ist,
oder wurden von diesem Arbeitgeber mit ausgeschiedenen Pflicht—
versicherten des Mitglieds Arbeitsverhéltnisse begriindet, gilt Absatz 1 fiir
den in diesen Féllen vom Mitglied zu leistenden anteiligen finanziellen
Ausgleich entsprechend.”

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

LFur Vereinbarungen Uber die Fortsetzung von Mitgliedschaften nach

§ 12 Absatz 2 zu einem Stichtag, der zwischen dem 1. Januar 2002 und
dem Inkrafttreten dieser Bestimmung in der 16. Satzungsénderung liegt, gilt
Absatz 1 entsprechend mit der MalB3gabe, dass die Nichtberticksichtigung
der am Stichtag noch verfallbaren Anwartschaften nur fiir den Teil des
Abgeltungsbetrages gilt, der auf die am Stichtag vorhandenen noch
verfallbaren Anwartschaften der zu diesem Zeitpunkt beitragsfrei
Pflichtversicherten nach § 21 entféallt.“

§2

In-Kraft-Treten

'Diese Satzungsénderung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der
Stadt KéIn in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die Anderungen in § 44 Absatz 5
zum 1. Februar 2018 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit offentlich bekannt gemacht.
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Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung fur das
Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

,Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungs—
plane nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkindung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefuhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgemalf 6ffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde vorher
gerugt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt."

KdlIn, den 12.05.2023 Die Oberburgermeisterin
gez. Henriette Reker

Seite 12



	16. Satzung zur Änderung der Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln vom 12. Mai 2023
	§ 1  Änderung der Satzung
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert
	2. § 2 wird wie folgt geändert
	3. § 5 wird wie folgt geändert
	4. § 12 wird wie folgt geändert
	5. § 12a wird wie folgt geändert
	6. § 14 wird wie folgt geändert
	7. § 15 wird wie folgt geändert
	8. § 15a wird wie folgt geändert
	9. § 15b wird wie folgt geändert
	10. Nach § 15b wird folgender § 15c eingefügt
	11. Nach § 15c wird folgender § 15d eingefügt
	12. § 44 wird wie folgt geändert
	13. § 55 wird wie folgt geändert
	14. § 59 wird wie folgt geändert
	15. § 79 wird wie folgt geändert

	§ 2  In-Kraft-Treten
	Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen




